Beschwerdeverfahren der MannaertsAppels N.V.
Artikel 1 Begriffsbestimmungen
In dieser Beschwerdeordnung der Kanzlei gelten folgende Begriffsbestimmungen:
Beschwerde: jede schriftliche Äußerung von Unzufriedenheit seitens oder im Namen des Mandanten gegenüber dem Rechtsanwalt oder den unter dessen Verantwortung tätigen Personen hinsichtlich des Zustandekommens und der Erfüllung eines Mandatsvertrags, der Qualität der Dienstleistung oder der Höhe der Abrechnung, wobei es sich nicht um eine Beschwerde im Sinne von § 4 des Anwaltsgesetzes handelt;
Beschwerdeführer: der Mandant oder dessen Vertreter, der eine Beschwerde vorbringt; Beschwerdestelle: der Rechtsanwalt, der mit der Bearbeitung der Beschwerde beauftragt ist.
Artikel 2 Geltungsbereich
Diese Beschwerdeordnung gilt für jeden Auftragsvertrag zwischen MannaertsAppels N.V. (im Folgenden: „MA“) und dem Mandanten.
Jeder Rechtsanwalt von MA sorgt für die Bearbeitung von Beschwerden gemäß der Beschwerdeordnung.
Artikel 3 Ziele
Diese Beschwerdeordnung hat zum Ziel:
die Festlegung eines Verfahrens zur konstruktiven Bearbeitung von Kundenbeschwerden innerhalb einer angemessenen Frist;
die Festlegung eines Verfahrens zur Ermittlung der Ursachen von Kundenbeschwerden; die Pflege und Verbesserung bestehender Beziehungen durch eine gute Beschwerdebearbeitung; die Schulung der Mitarbeiter im kundenorientierten Umgang mit Beschwerden;
Verbesserung der Dienstleistungsqualität mithilfe von Beschwerdebearbeitung und Beschwerdeanalyse.
Artikel 4 Informationen bei Beginn der Dienstleistung
Diese Beschwerdeordnung wurde veröffentlicht. Der Rechtsanwalt weist den Mandanten vor Abschluss des Mandatsvertrags darauf hin, dass die Kanzlei eine interne Beschwerdeordnung anwendet und dass diese für die Dienstleistung gilt.
MA hat diese Beschwerderegelung in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für anwendbar erklärt und diese sowie die unabhängige Stelle, bei der die Beschwerde vorgebracht werden kann, falls die Beschwerde nach der Bearbeitung nicht geklärt wurde (siehe Artikel 6 unten), in der Auftragsbestätigung bekannt gegeben.
Artikel 5 Internes Beschwerdeverfahren
Wendet sich ein Mandant mit einer Beschwerde an die Kanzlei, wird die Beschwerde an den Vorsitzenden des Vorstands von MannaertsAppels weitergeleitet, der damit als Beschwerdestelle fungiert.
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Der Beschwerdestellenbeauftragte informiert die beschwerte Person über die Einreichung der Beschwerde und gibt dem Beschwerdeführer sowie der beschwerten Person Gelegenheit, zu der Beschwerde Stellung zu nehmen.
Die beschwerte Person versucht, gemeinsam mit dem Klienten eine Lösung zu finden, gegebenenfalls nach Einschaltung des Beschwerdebearbeiters.
Der Beschwerdebearbeiter bearbeitet die Beschwerde innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Beschwerde oder teilt dem Beschwerdeführer unter Angabe von Gründen mit, dass von dieser Frist abgewichen wird, und nennt dabei die Frist, innerhalb derer eine Entscheidung über die Beschwerde getroffen wird. Der Beschwerdebearbeiter teilt dem Beschwerdeführer und der Person, gegen die die Beschwerde gerichtet ist, schriftlich die Entscheidung über die Begründetheit der Beschwerde mit, gegebenenfalls zusammen mit Empfehlungen.
Wurde die Beschwerde zufriedenstellend beigelegt, unterzeichnen der Beschwerdeführer, der Beschwerdestellenbeauftragte und die Person, gegen die sich die Beschwerde richtet, die Entscheidung über die Begründetheit der Beschwerde.

Artikel 6 Schlichtungsstelle der Anwaltschaft
Eine Beschwerde, die nach der Bearbeitung gemäß Artikel 5 dieser Beschwerdeordnung nicht beigelegt wurde, kann der Schlichtungsstelle für die Anwaltschaft vorgelegt werden, um eine verbindliche Entscheidung zu erwirken.
Auf Anfrage stellt MA weitere Informationen über die Schlichtungsstelle für die Anwaltschaft zur Verfügung.
Artikel 7 Vertraulichkeit und kostenlose Bearbeitung von Beschwerden
Der Beschwerdebearbeiter und die Person, gegen die die Beschwerde gerichtet ist, wahren bei der Bearbeitung der Beschwerde

die Vertraulichkeit.
Dem Beschwerdeführer entstehen keine Kosten für die Bearbeitung der Beschwerde.
Artikel 8: Zuständigkeiten
Der Beschwerdebearbeiter ist für die fristgerechte Bearbeitung der Beschwerde verantwortlich. Die Person, gegen die die Beschwerde gerichtet ist, hält den Beschwerdebearbeiter über etwaige Kontakte und eine mögliche Lösung auf dem Laufenden.
Der Beschwerdebearbeiter hält den Beschwerdeführer über die Bearbeitung der Beschwerde auf dem Laufenden. Der Beschwerdebearbeiter führt die Beschwerdedatei.

Artikel 9 Beschwerderegistrierung
Der Beschwerdebearbeiter registriert die Beschwerde unter Angabe des Beschwerdegegenstands. Eine Beschwerde kann mehreren Themenbereichen zugeordnet werden.
Der Beschwerdebearbeiter erstattet regelmäßig Bericht über die Bearbeitung der Beschwerden und gibt Empfehlungen zur Vermeidung neuer Beschwerden sowie zur Verbesserung der Verfahren ab.
Mindestens einmal jährlich werden die Berichte und Empfehlungen in der Kanzlei besprochen und zur Beschlussfassung vorgelegt.
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